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Dazu kommt, daß nach der Aufhebung der Verordnung die Erwer-
bung des in Rede stehenden Zeugnisses überhaupt nicht mehr möglich
ist, sodaß die in § 1 Abs. 1 leg. eit. umschriebene Erwerbsausübung
durch die in Prüfung stehende Gesetzesstelle allen jenen überhaupt
unmöglich gemacht wird, die noch kein Zeugnis haben. Dies wider-
spricht nicht nur dem Art. 6 StGG., sondern auch dem Gleichheits-
gebot, weil die damit gegebene Differenzierung sachlich nicht begründ-
bar ist.

3. Die Gesetzesstelle ist also aufzuheben.

5872
Handelskammergesetz, BGBI.Nr. 182/1946;Aufhebung des § 57
Abs. 2 und 9 wegen ihres Widerspruches zu Art. 18Abs. 2 B-VG.
Umlagenordnung, BGBI. Nr. 215/1947; Aufhebung des
§ 3 Abs. 1 und des § 5 Abs. 2 wegen ihres Widerspruches zu
Art. 18 Abs. 2 B-VG. "Rahmenbestimmungen zur Umlagen-
ordnung"; Aufhebung eines Wortes im § 1 Abs. 1 lit. A erster
Satz wegen eines Widerspruches zu Art. 18 Abs. 2 B-VG.
"Rahmenordnung Wien"; Aufhebung des § 2 Abs. 1 erster Satz
und eines Wortes im § 6 Abs. 1 lit. A erster Satz wegen ihres
Widerspruches zu Art. 18 Abs. 2 B-VG. Aufhebung des Be-
schlusses der Fachgruppentagung der Landesinnung Wien der
Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler und Inkassobüros vom
5. Oktober 1966,betreffend die Grundumlage 1967,wegen ihres
Widerspruches zu Art. 18 Abs. 2 B-VG. Dem Art. 140 B-VG.
kann nur der Sinn beigemessen werden, daß über bestimmt
umschriebene Bedenken gegen die Verfassungswidrigkeit eines
Gesetzes lediglich ein einziges Mal entschieden werden kann;
eine Entscheidung über dieselben Bedenken (§ 62 Abs. 1
VerfGG. 1953) gegen ein Gesetz schafft also nicht nur gegen-
über dem Antragsteller, sondern nach allen Seiten hin Rechts-
kraft. Zur Frage der formalgesetzlichen Ermächtigung zur Er-
lassung von Verfahrensregelungen, zur Frage der Bestimmung
der Höhe von Beiträgen zu einer Kammer im Verordnungswege
oder zur Frage der Regelung des Instanzenzuges und der
Zuständigkeit der Rechtsmittelbehörde im Verordnungswege
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(Handelskammergesetz - HKG.) werden als verfassungswidrig aufgehoben.
2. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 30. November 1969 in Kraft.

Frühere gesetzliche Bestimmungen treten nicht wieder in .Kraft.
Der Bundeskanzler ist zur unverzüglichen Kundmachung der Aufh.ebung

im Bundesgesetzblatt verpflichtet.
Im übrigen wird das Gesetzesprüfungsverfahren eingestellt.
11.1. a) § 3 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 der Verordnung des Bundesministers

für Handel und Wiederaufbau im Einvernehmen mit den Bundesministern
für Inneres, für Unterricht, für soziale Verwaltung, für Finanzen, für Land-
und Forstwirtschaft, für Verkehr und Energiewirtschaft und Elektrifizierung
vom 6. August 1947, BGBI. Nr. 215, über die Einhebung von Umlagen und
Gebühren durch die Kammern der gewerblichen Wirtschaft (Umlagenord-
nung), werden als gesetzwidrig aufgehoben.

b) Das Wort "Gewerbe" im § 1 Abs. 1 lit. A erster Satz der von der
Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft unter Berufung auf § 57 Abs. 11
HKG. erlassenen "Rahmenbestimmungen zur Umlagenordnung" wird als
gesetzwidrig aufgehoben.

c) § 2 Abs. 1 erster Satz und das Wort "Gewerbe" in § 6 Abs. 1 lit. A
erster Satz der von der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien
unter Berufung auf § 57 Abs. 12 HKG. erlassenen "Rahmenordnung Wien"
werden als gesetzwidrig aufgehoben.

d) Der Beschluß der Fachgruppentagung der Landesinnung Wien der
Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler und Inkassobüros vom 5. Oktober
1966, betreffend die Grundumlage 1967, wird als gesetzwidrig aufgehoben.

2. Die Aufhebung tritt mit Ablauf des 31. Mai 1969in Kraft.
Der Bundesminister für Handel, Gewerbe und Industrie ist zur unver-

züglichen Kundmachung der Aufhebung im Bundesgesetzblatt verpflichtet.
111.Im übrigen wird das Verordnungsprüfungsverfahren eingestellt.

Entscheidungsgründe:

Erster Teil

A. Mit Schreiben vom 1. Juni 1967 hat die Kammer der gewerb-
lichen Wirtschaft für Wien einen Einspruch gegen die Vorschreibung
der Grundumlage 1967 für die Zugehörigkeit zur Landesinnung Wien
der Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler und Inkassobüros gemäß
§5 Abs. 2 Umlagenordnung, BGBLNr. 215/1947, abgewiesen.

Die durch die Vorschreibung verpflichtete einspruchswerbende
Gesellschaft m. b. H. besitze für den Standort Wien eine Konzession
für die Verwaltung von Gebäuden sowie für die Vermittlung des
Kaufes, Verkaufes und Tausches, der Pachtung und Verpachtung von
Realitäten und Vermittlung von Hypothekardarlehen (Realitäten-
vermittlung) . Sie sei demnach auf Grund dieser Berechtigungen gemäß
den §§ 3 Abs. 2 und 29 Abs. 4 und 5 HKG., BGBLNr. 182/1946, Mit-
glied der Landesinnung Wien der Gebäudeverwalter, Realitäten-
vermittler und Inkassobüros. Die Höhe der Grundumlage sei gemäß
§ 57 Abs. 2 HKG. von der Fachgruppentagung der genannten Landes-
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innung am 5. Oktober 1966 für Kapitalgesellschaften mit 880 S pro
Berechtigung festgesetzt und von der Vollversammlung der Kammer
der gewerblichen Wirtschaft für Wien am 13. Dezember 1966 geneh-
migt worden. Da die Einspruchswerberin somit zwei Berechtigungen
besitze, welche die Mitgliedschaft zur genannten Landesinnung
begründen, sei die Grundumlage 1967 mit je 880 S, zusammen also
1760 S, zu Recht vorgeschrieben worden. Die Grundumlage sei gemäß
§ 57 Abs. 1 und 2 HKG. von allen Mitgliedern zur Bestreitung der
durch besondere Einnahmen nicht gedeckten Auslagen zu erbringen,
ohne Rücksicht darauf, ob dem einzelnen Mitglied gegenüber eine
spezielle Leistung erbracht worden sei.

Die dagegen erhobene Beschwerde der Gesellschaft m. b. H. hat
die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft mit Bescheid vom
14. Juli 1967abgewiesen.

Gegen den Bescheid der Bundeskammer vom 14. Juli 1967 führt
die Gesellschaft m. b. H. gestützt auf Art. 144B-VG.Beschwerde.

B. I. 1. Die Zuständigkeit zur Erlassung des angefochtenen Beschei-
des wird durch folgende Vorschriften bestimmt:

a) § 4 Umlagenordnung; § 57 Abs. 5 HKG.;
b) § 5 Abs. 2 Umlagenordnung. Als gesetzliche Grundlage der

Verordnungsstelle kommt § 57 Abs. 9 HKG. in Betracht.
H. 1. Materielle Rechtsgrundlage des bekämpften Bescheides ist

der zitierte Beschluß der Fachgruppentagung vom 5. Oktober 1966,
der folgenden Wortlaut hat:

"Der Voranschlag 1967wird mit den vom Innungsausschuß bereits
vorgenehmigten Ausgabe- und Einnahmeansätzen einschließlich der
gleichbleibenden Grundumlagen mit dem Beifügen genehmigt, daß
für Zweigniederlassungen und weitere Betriebsstätten eine geson-
derte Grundumlage eingehoben wird."

Die Höhe der Grundumlage war bereits seit dem Jahre 1963
gleichbleibend gewesen. Der damalige Beschluß der Fachgruppen-
tagung vom 5. Oktober 1962hatte gelautet:

"Der Voranschlag 1963 wird mit einer Haushaltssumme von
433.470 S und der zu deren Bedeckung dienenden neu berechneten
Grundumlage auf der Basis von 220 S pro Gewerbeberechtigung
(gesteigert nach der Rechtsform des Unternehmens) mit dem Bei-
fügen genehmigt, daß für Zweigniederlassungen (Filialbetriebe) keine
gesonderte Gebühr eingehoben wird."

Der Beschluß vom 5. Oktober 1966 ist den Mitgliedern mittels
Rundschreibens des Umlagenbüros der Kammer der gewerblichen
Wirtschaft für Wien bekanntgegeben worden, in dem es hieß:
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"Auf Grund eines Beschlusses der Fachgruppentagung der Landes-
innung Wien der Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler und In-
kassobüros vom 5. Oktober 1966 wurde die Grundumlage 1967 für
alle dieser Innung gemäß der Fachgruppenordnung angehörenden
Mitglieder pro Berechtigung folgend festgesetzt:

a) nicht protokollierte Unternehmungen 220 S
b) Einzelfirmen, Personalgesellschaften und Genossen-

schaften . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 440 S
c) Kapitalgesellschaften und Vereine 880 S
Für Filialberechtigungen (weitere Betriebsstätten) wurde die

Grundumlage 1967 in gleicher Höhe wie für die Stammberechti-
gungen (Hauptbetriebe) beschlossen."

Der Beschluß vom 5. Oktober 1966 ist eine Verordnung.
2. Diese Verordnung basiert auf folgenden Vorschriften:
a) § 3 Abs. 1 Umlagenordnungj § 57 Abs. 2 HKG.
b) § 2 Abs. 1 erster Satz, § 5 Abs. 1 erster Satz, § 6 Abs. 1 lit. A

erster und zweiter Satz und lit. B (ohne letzten Satz) der Rahmenord-
nung der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Wien in der
zuletzt durch den Beschluß des Vorstandes vom 6. Mai 1958 fest-
gelegten Fassungj § 57 Abs. 12 erster Satz HKG.

cl § 1 Abs. 1 lit. A erster Satz und lit. C (ohne letzten Satz) der
Rahmenbestimmungen zur Umlagenordnung in der zuletzt durch
Beschluß des Kammertages der Bundeskammer vom 31. März 1966
festgelegten Fassung; § 57 Abs. 11 HKG.

Die Umlagenordnung, die Rahmenbestimmungen und die Rahmen-
ordnung sind Verordnungen.

Zweiter Teil
A. 1. 1. Im Zuge des Beschwerdeverfahrens sind Bedenken gegen

die Verfassungsmäßigkeit des § 57 Abs. 2, Abs. 9, Abs. 11 und Abs. 12
erster Satz HKG. entstanden. Der Verfassungsgerichtshof hat daher
beschlossen, diesbezüglich gemäß Art. 140B-VG. von Amts wegen das
Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten. Der Verfassungsgerichtshof
war dabei vorläufig davon ausgegangen, daß die genannten Gesetzes-
stellen im Beschwerdeverfahren präjudiziell sind.

2. Daß die Abs. 2 und 9 des § 57 HKG. zur Gänze im Sinne des
Art. 140 B-VG. Voraussetzung der Entscheidung des Verfassungs-
gerichtshofes im Beschwerdeverfahren sind, ergibt sich ohne weiteres
aus der Darstellung des Verwaltungs geschehens im Ersten Teil und
braucht nicht näher begründet zu werden.
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Da es sich im Beschwerdefall nur um die Grundumlage handelt,
sind aus § 57 Abs. 11 leg. cit. nur die Worte "die Grundumlagen"
präjudiziell und aus demselben Grunde sind aus dem § 57 Abs. 12
leg. eit. nur die Worte "laufenden Beiträge" Voraussetzung der
Entscheidung des Verfassungsgerichtshofes im Beschwerdeverfahren.

Nur § 57 Abs. 2 und 9 sowie aus Abs. 11 die Worte "die Grund-
umlagen" und aus Abs. 12 die Worte "laufenden Beiträge" sind
daher Gegenstand des Gesetzesprüfungsverfahrens.

Im übrigen war das Gesetzesprüfungsverfahren einzustellen.

11. 1. Der Verfassungsgerichtshof hat zunächst angenommen, daß
die im Ersten Teil genannten Verordnungsstellen präjudiziell sind.
Da verfassungsrechtliche Bedenken gegen die Gesetzmäßigkeit dieser
Verordnungsstellen hervorgekommen sind, hat der Verfassungs-
gerichtshof beschlossen, diesbezüglich gemäß Art. 139 B-VG. von
Amts wegen das Verordnungsprüfungsverfahren einzuleiten.

2. a) Daß § 3 Abs. 1 und § 5 Abs. 2 der Umlagenordnung im
Sinne des Art. 139 B-VG. zur Gänze Voraussetzung der Entscheidung
des Verfassungsgerichtshofes im Beschwerdeverfahren sind, ergibt
sich, ohne daß es einer näheren Begründung bedarf, aus der Darstel-
lung des Verwaltungsgeschehens im vorstehenden Ersten Teil.

b) Die Landesinnung, deren Fachgruppentagung den Beschluß vom
5. Oktober 1966 über die Höhe der Grundumlage gefaßt hat, gehört
zum Bereich der Sektion Gewerbe. Im § 1 Abs. 1 lit. A erster Satz
der Rahmenbestimmungen zur Umlagenordnung ist daher nur das
Wort "Gewerbe" präjudiziell. Enthielte nämlich der Satz das Wort
"Gewerbe" nicht, so wäre er für den Beschwerdefall normlos. Nicht
nur der erste Satz der zitierten lit. A, sondern auch die genannte
Stelle des § 1 Abs. 1 lit. C der Rahmenbestimmungen wäre aber
normlos, würde das Wort "Gewerbe" im bezeichneten ersten Satz
der lit. A fehlen. Aus den Rahmenbestimmungen zur Umlagenordnung
ist also dieses Wort allein im Sinne des Art. 139B-VG. Voraussetzung
der Entscheidung im Beschwerdeverfahren.

Nur das Wort "Gewerbe" im § 1 Abs. 1 lit. A erster Satz der
Rahmenbestimmungen zur Umlagenordnung ist demnach Gegenstand
des Verordnungsprüfungsverfahrens.

Hinsichtlich der übrigen Stellen der Rahmenbestimmungen wurde
das Verordnungsprüfungsverfahren eingestellt.

c) Daß § 2 Abs. 1 erster Satz der Rahmenordnung präjudiziell ist,
ergibt sich ohne weiteres aus der bereits erwähnten Darstellung des
Verwaltungsgeschehens und bedarf keiner besonderen Begründung.
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Hinsichtlich der Bestimmung des § 5 Abs. 1 erster Satz und des
§ 6 Abs. 1 lit. A erster Satz und lit. B der Rahmenordnung gelten
die vorstehenden Ausführungen (lit. b) sinngemäß.

Es ist also nur § 2 Abs. 1 erster Satz und das Wort "Gewerbe"
im § 6 Abs. 1 lit. Ader Rahmenordnung Gegenstand des Verordnungs-
prüfungsverfahrens.

Hinsichtlich der übrigen Stellen der Rahmenordnung wurde das
Verfahren eingestellt.

d) Daß der als Verordnung zu qualifizierende Beschluß der Fach-
gruppentagung der Landesinnung Wien der Gebäudeverwalter, Reali-
tätenvermittler und Inkassobüros vom 5. Oktober 1966, betreffend die
Grundumlage 1961, präjudiziell ist, ergibt sich, ohne daß dies einer
näheren Begründung bedarf, aus der oben gegebenen Sachverhalts-
darsteIlung (Erster Teil).

Dritter Teil
Hinsichtlich der Bedenken gegen die präjudiziellen Gesetzesstellen

hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:
A. I. § 51 Abs. 9 HKG. hat folgenden Wortlaut: "Die näheren Vor-

schriften über die Umlage erläßt das Bundesministerium für Handel
und Wiederaufbau auf Antrag der Bundeskammer im Einvernehmen
mit den beteiligten Bundesministerien durch Verordnung (Umlagen-
ordnung)."

11.Zunächst ist zu prüfen, ob und inwieweit etwa die Rechtskraft
des Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes Slg. Nr. 2381/1952
der Fällung einer Sachentscheidung entgegensteht. Mit diesem Er-
kenntnis ist u. a. dem Antrag der Wiener Landesregierung keine
Folge gegeben worden, § 51 Abs. 9 HKG. als verfassungswidrig auf-
zuheben.

1. a) Dazu ist in diesem Erkenntnis ausgeführt worden:
"... bei Prüfung der Frage, ob eine bloß formalgesetzliche Dele-

gation oder aber bereits der von Art. 18 Abs. 2 B-VG. geforderte
materiellrechtliche Rahmen für die Erlassung von Verordnungen
gegeben ist, darf man sich nicht, wie es die antragstellende Landes-
regierung anscheinend getan hat, auf den Wortlaut der zur Uber-
prüfung beantragten einzelnen Gesetzesstellen beschränken, es muß
vielmehr bei dieser Prüfung der gesamte Inhalt des Handelskammer-
gesetzes berücksichtigt werden .... Was zunächst den § 51 Abs. 9
HKG. anbelangt, der bestimmt, daß die näheren Vorschriften über
die zur Deckung der Kosten einzuhebende Grundumlage das Bundes-
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ministerium für Handel und Wiederaufbau auf Antrag der Bundes-
kammer im Einvernehmen mit den beteiligten Bundesministerien
durch Verordnung erläßt, so hegt der Verfassungsgerichtshof gegen
diese Bestimmung aus dem Grunde keine Bedenken, weil die übrigen
Absätze dieses Paragraphen ausreichend materiellrechtliche Vor-
schriften hinsichtlich der Einhebung der Umlage enthalten. So besagt
§ 57 des Gesetzes u. a., von wem und zu welchem Zweck Grundumlage
und Zuschlag zur Gewerbesteuer eingehoben werden, wer die Höhe
der Umlage, der Zuschläge zur Gewerbesteuer bzw. der Einverlei-
bungsgebühr festsetzt, ferner ob eine solche Festsetzung einer wei-
teren Genehmigung zusteht; weiters erlaubt § 57 des Gesetzes, ange-
messene Gebühren für Sonderleistungen einzuheben; er bestimmt
auch, daß rückständige Umlagen im Verwaltungswege eingetrieben
werden können, er ermächtigt die Bundeskammer und die Landes-
kammern zur Erlassung von Rahmenbestimmungen und Rahmenord-
nungen über die einzuhebenden Beiträge und über deren Verteilung
auf die einzelnen Fachgruppen, Fachverbände und Wirtschaftsförde-
rungsinstitute, eine Ermächtigung, die schon deshalb zu keinen Beden-
ken Anlaß geben kann, weil es sich hier um Fragen der Selbstverwal-
tung handelt. Die wesentlichen Bestimmungen über Grundumlage,
Zuschläge zur Gewerbesteuer und Einverleibungsgebühren sind somit
im Gesetz selbst enthalten. Die Bestimmung des § 57 Abs. 9, die
festlegt, daß die näheren Vorschriften über die Umlage das Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau erläßt, stellt sich daher
keineswegs als eine bloß formalgesetzliche Delegation an die Ver-
ordnungsgewalt dar. Durch den Zusammenhalt der in Betracht kom-
menden Bestimmungen des Gesetzes ist vielmehr ein zureichender

.materiellrechtlicher Rahmen für die zu erlassende Verordnung gege-
ben."

b) Damit hat der Verfassungsgerichtshof folgendes Vorbringen
der Wiener Landesregierung beantwortet, das sich auf die behauptete
Gesetzwidrigkeit der Umlagenordnung und die behauptete Ver-
fassungswidrigkeit des § 57 Abs. 9 HKG. bezieht:

Die Betrachtung der Verordnung lasse deutlich erkennen, daß
sie weit über den Rahmen von Durchführungsverordnungen hinaus
Rechtsnormen enthalte, die in keinem Gesetz gedeckt sind. Die ent-
sprechende Vorschrift des HKG. enthielte nämlich typische Ermäch-
tigungen, also die Abtretung der Gesetzgebungsbefugnis an ein
Verwaltungsorgan, nämlich den Bundesminister für Handel und Wie-
deraufbau, was nach der österreichischen Bundesverfassung nicht
zulässig sei. Die Umlagenordnung stelle im Verhältnis des einzelnen
Gewerbetreibenden zu seiner Fachgruppe eine Art Steuerordnung
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dar. Sie enthalte· eine große Zahl materiell- und formalrechtlicher
Bestimmungen, die mit Rücksicht darauf, daß die Mitgliedschaft zu
den Untergliederungen der Kammern der gewerblichen Wirtschaft
eine zwangsmäßige ist, unbedingt den Charakter von Rechtsnormen
hätten. Daraus ergebe sich die Verfassungswidrigkeit des § 51 Abs. 9
HKG. Diese gesetzliche Bestimmung stelle nämlich eine Ermächtigung
für die Vollziehung dar, die dem Art. 18Abs. 2 B-VG. widerspreche.

2. In seinem dieses Verfahren einleitenden Beschluß hat der
Verfassungsgerichtshof seine Bedenken dahingehend umschrieben, es
liege möglicherweise im § 51 Abs. 9 HKG. - nämlich dann, wenn die
Gesetzesstelle Rechtsgrundlage für die Regelung des Instanzenzuges
und der Zuständigkeit der Rechtsmittelbehörde ist - die formal-
gesetzliche Ermächtigung, den Rechtsmittelzug gegen Grundumlage-
vorschreibungen selbständig zu regeln. Außerdem ergibt sich aus
dem Unterbrechungsbeschluß, daß der Verfassungsgerichtshof auch
davon ausgegangen ist, daß der letzte Satz des § 5 Abs. 2 Umlagen-
ordnung, gemäß dem das AVG. 1950 gilt, einer gesetzlichen Deckung
zu entbehren scheine; der Verfassungsgerichtshof hat damit mittelbar
auch Bedenken gegen die Verfassungsmäßigkeit des § 51 Abs. 9 HKG.
in Richtung einer formalgesetzlichen Ermächtigung zur Normierung
aller Verfahrensvorschriften erhoben.

3. a) Dem Art. 140 B-VG. kann nur der Sinn beigemessen werden,
daß über bestimmt umschriebene Bedenken gegen die Verfassungs-
widrigkeit eines Gesetzes lediglich ein einziges Mal entschieden
werden kann. Eine Entscheidung über dieselben Bedenken (§ 62
Abs. 1 VerfGG. 1953) gegen ein Gesetz schafft also nicht nur gegen-
über dem Antragsteller, sondern nach allen Seiten hin Rechtskraft.

Es ist nämlich die Annahme unvorstellbar, der Verfassungsgesetz-
geber hätte es als zulässig angesehen, daß ein Antrag gemäß Art. 140
B-VG. - ein vom Verfassungsgerichtshof von Amts wegen gefaßter
Beschluß, das Gesetzesprüfungsverfahren einzuleiten, ist in diesem
Zusammenhang einem Antrag gleichzustellen -, über den der Ver-
fassungsgerichtshof schon einmal entschieden hat, von einem anderen
Antragsteller mit gleicher Begründung wiederholt werden dürfte.

Nur wenn in diesem Sinne Rechtskraft gegeben ist, liegt entschie-
dene Sache vor (§ 19 Abs. 3 Z. 1 lit. d VerfGG. 1953 in der Fassung
der Novelle BGBLNI. 185/1964).

b) Aus der vorstehenden Darstellung (Z. 1 und 2) ergibt sich, daß
über die Bedenken, die zur Einleitung dieses Verfahrens geführt
haben, im Erk. Slg. NI. 2381/1952 nicht entschieden worden ist.

Entschiedene Sache im Sinne des § 19 Abs. 3 Z. 1 lit. d VerfGG.
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1953, in der Fassung der Novelle BGBl. Nr. 185/1964, liegt also nicht
vor.

UI. Die Bedenken des Verfassungsgerichtshofes (Pkt. U Z. 2)
treffen zu.

Es muß angenommen werden, daß der Gesetzgeber zu den "nähe-
ren Vorschriften" im Sinne des § 57 Abs. 9 HKG. auch formelle
Regelungen zählte, deren Inhalt durch das Gesetz nicht vorher-
bestimmt ist.

Dies ergibt sich aus dem Zusammenhang des Abs. 9 mit den
anderen Vorschriften des § 57 HKG., die ~ür spärliche Verfahrens-
regelungen enthalten; diese wenigen Regelungen reichen bei weitem
nicht aus, um Grundlage eines ge"regelten Vorschreibungs- und Ein-
hebungsverfahrens zu sein. Da es aber nicht zulässig ist, zwangsweise
Umlagen zu erheben, ohne daß dies nach irgendeiner Verfahrens-
ordnung vor sich geht, muß der Gesetzesstelle ein Inhalt beigemessen
werden, gemäß der es dem Verordnungsgeber überlassen wird, u. a.
auch Verfahrensregelungen selbständig zu erlassen.

Dieser Inhalt widerspricht dem Art. 18Abs. 2 B-VG.
Die Gesetzesstelle ist wegen dieser Verfassungswidrigkeit auf-

zuheben.
B. 1. In dem das Verfahren einleitenden Beschluß des Verfassungs-

gerichtshofes heißt es:
,,§ 57 Abs. 2 HKG. dürfte zur Festsetzung der Beitragshöhe ohne

Bindung an ein ausreichendes Maß ermächtigen. Eine Ermächtigung,
von den Mitgliedern des Selbstverwaltungskörpers ungemessene
Beiträge zu verlangen, würde aber dem Art. 18 B-VG. widersprechen
(Erk. Slg. NI. 4035/1961).

In der Regelung des § 57 Abs. 2 erster und zweiter Satz HKG.,
gemäß der die Grundumlage ,zur Deckung der durch besondere Ein-
nahmen nicht gedeckten Auslagen der Fachgruppen und Landeskam-
mern eingehoben' wird, kann ein dem Art. 18 B-VG. entsprechendes
Maß wohl nicht erblickt werden. Dies allein schon deswegen, weil die
Höhe der Auslagen durch das Gesetz in keiner Weise bestimmt zu
sein scheint; insbesondere liegt in der Vorschrift des § 57 Abs. 1
HKG. - danach müssen die Auslagen ,in den genehmigten Jahres-
voranschlägen' vorgesehen sein - kein entsprechendes Maß, weil
auch hinsichtlich der Präliminierung der Auslagen objektive gesetz-
liche Schranken in bezug auf die Höhe fehlen dürften."

2. Die Bundesregierung hat dazu ausgeführt:
,,§ 57 Abs. 2 HKG. ist bei isolierter Betrachtung, aber auch in

Verbindung mit § 57 Abs. 1 gesehen, unter dem Gesichtswinkel des
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Art. 18 Abs. 2 B-VG. sicherlich problematisch. Die Bundesregierung
ist aber der Auffassung, daß § 57 Abs. 2 HKG. in Verbindung mit
§ 57 Abs. 11 leg. cit. zu verstehen ist. Da die zuletzt genannte Bestim-
mung vorsieht, daß ,Rahmenbestimmungen über ... die Grundumla-
gen' so zu erlassen sind, daß eine möglichst niedrige und gleichmäßige
Belastung der zahlungspflichtigen Unternehmungen und eine zweck-
entsprechende Verwendung der Eingänge gewährleistet ist, müssen
alle diese Kriterien auch für die im § 57 Abs. 2 vorgesehene Ein-
hebung der Grundumlage und für die Festsetzung der Höhe der
Grundumlage durch die Fachgruppe herangezogen werden. Diese Kri-
terien schließen es aus, die Grundumlage als ,ungemessenen Beitrag'
zu bezeichnen und das Fehlen objektiver gesetzlicher Schranken in
bezug auf die Grundumlage zu behaupten."

3. Auch die Vorschrift des § 57 Abs. 11 HKG. ändert daran nichts,
daß gemäß § 57 Abs. 2 HKG. die Grundumlage "zur Deckung der
durch besondere Einnahmen nicht gedeckten Auslagen", die "in den
genehmigten Jahresvoranschlägen" vorgesehen sind (Abs. 1), zu erhe-
ben ist, daß also die Höhe der Umlage durch die Höhe dieses
Deckungserfordernisses bestimmt ist. Welche Beträge erforderlich
sind, um diese Deckung vornehmen zu können, wird durch das
Gesetz weder unmittelbar noch mittelbar bestimmt. Insbesondere
wird diese Höhe nicht dadurch bestimmt, daß die Aufgaben der
Fachgruppen und der Landeskammern durch das Gesetz umschrieben
sind (§§ 4 bis 6 und § 29 HKG.); diese gesetzliche Umschreibung
erlaubt nämlich eine der jeweiligen Politik angepaßte Aufgaben-
erfüllung, sodaß die Kosten dieser Aufgabenerfüllung - vom
Gesetz her gesehen - völlig ungeregelt bleiben. Die Aufgaben-
umschreibung ist daher ungeeignet, Maßstab für die Kostenhöhe
zu sein; die Höhe der Auslagen zu bestimmen, überläßt das
Gesetz völlig dem Organ, das den Jahresvoranschlag festsetzt.
Dazu kommt, daß auch die Höhe der "besonderen Einnahmen" durch
das Gesetz völlig unbestimmt ist. Die Höhe des Deckungserforder-
nisses bleibt also durch das Gesetz zur Gänze ungeregelt.

Dem Gesetz mangelt also die Umschreibung· der wesentlichen
Merkmale für die Bestimmung der Höhe der Grundumlage. Die Fest-
setzung der Grundumlage ist, weil sie die Mitglieder generell ver-
pflichtet, eine Verordnung. Das Verhalten des Verordnungsgebers
wird durch das Gesetz nicht vorherbestimmt. Die Vorschrift des § 57
Abs. 2 HKG. widerspricht somit dem Art. 18 Abs. 2 B-VG. Die
Gesetzesstelle ist wegen dieser Verfassungswidrigkeit aufzuheben.

Bemerkt sei, daß es keine Erkenntnisse des Verfassungsgerichts-
hofes gibt, deren Rechtskraft etwa dieser Entscheidung entgegen-
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stehen würdej insbesondere war § 57 Abs. 2 HKG. nicht Gegenstand
der Erk. Slg. Nr. 2381/1952 und 2500/1953.

C. Durch die Aufhebung des § 57 Abs. 2 HKG. werden die in
Prüfung stehenden Stellen des § 57 Abs. 11 und 12 leg. cit. hinsichtlich
der Grundumlage unvollziehbar; diesen Gesetzesstellen fehlt dies-
bezüglich nunmehr jeder normative Inhalt.

Insoweit ist also der Gegenstand des Verfahrens weggefallen.
In diesem Umfange war das Verfahren daher einzustellen (sinn-

gemäß § 19 Abs. 3 VerfGG. 1953, in der Fassung der Novelle BGBl.
Nr. 185/1964).

Vierter Teil

Hinsichtlich der Verordnungsstellen, die Gegenstand des Prüfungs-
verfahrens sind, hat der Verfassungsgerichtshof erwogen:

A. I. § 5 Abs. 2 der Umlagenordnung beruhte auf der verfassungs-
widrigen Verordnungsermächtigung des § 57 Abs. 9 HKG., die nun-
mehr aufgehoben wird (Dritter Teil, Abschnitt A).

Auch die Verordnungsstelle widerspricht somit dem Art. 18 Abs. 2
B-VG.

Sie ist wegen dieser Gesetzwidrigkeit aufzuheben.
11. Dem steht die Rechtskraft des Erk. Slg. Nr. 2500/1953 nicht

entgegen, mit dem u. a. der Antrag der Wiener Landesregierung
abgelehnt worden ist, § 5 Abs. 2 Umlagenordnung als gesetzwidrig
aufzuheben.

1. a) Die Wiener Landesregierung hat damals ihre Bedenken
folgendermaßen umschrieben:

"Gegen die Vorschreibung der Grundumlage wird Einspruch
gewährt, über den die Landeskammer entscheidetj gegen die Ent-
scheidung der Landeskammer steht die Beschwerde an die Bundes-
kammer offen. Diese entscheidet endgültig. Diese Verordnungsbestim-
mung, die einen dreigliedrigen Instanzenzug im Bereich der Hierarchie
der beruflichen Selbstverwaltung einführt, hat im HKG. insofern
keine Deckung, als hier überhaupt jede staatliche Aufsicht ausge-
schaltet ist. Durch wiederholte Erkenntnisse des Verfassungsgerichts-
hofes steht fest, daß die Fachgruppen, Landeskammern und die
Bundeskammer bei Besorgung von Aufgaben der Hoheitsverwaltung
- und um solche handelt es sich bei der Vorschreibung der Grund-
umlage zweifellos - als Bundesbehörden anzusehen sind. Insofern
somit der Landeshauptmann aus diesem Instanzenzug vollkommen
ausgeschaltet ist, verletzt diese Verordnungsbestimmung außerdem
den Art: 102 B-VG. und stellt sich somit außerdem als verfassungs-
widrig dar."
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b) Der Verfassungsgerichtshof hat dazu in seinem Erkenntnis
ausgeführt:

"Die gegen § 5 Abs. 2 vorgebrachten Bedenken sind unbegründet.
Die Landesregierung übersieht auch hier wieder, daß die Vorschrei-
bung der Grundumlage ·durchaus in den selbständigen Wirkungs-
bereich der beruflichen Selbstverwaltung fällt, weshalb eine Kolli-
sion mit Art. 102 B-VG. überhaupt nicht in Frage kommen kann. Daß
aber gegen den hierarchischen Aufbau der Kammern der gewerb-
lichen Wirtschaft verfassungsrechtliche Bedenken nicht bestehen,
wurde bereits unter I. bei Erörterung des Pkt. 4 des Antrages zum
HKG. dargelegt. Wieso durch die Einräumung eines Beschwerde-
rechtes an die Bundeskammer eine Beeinträchtigung des dem Bundes-
ministerium für Handel und Wiederaufbau nach § 68 HKG. zustehen-
den Aufsichtsrechtes stattfinden soll, ist nicht recht verständlich."

2. In dem dieses Verfahren einleitenden Beschluß hat der Ver-
fassungsgerichtshof seine Bedenken folgendermaßen umschrieben:

"Anscheinend gibt es kein dem Art. 18 Abs. 2 B-VG. entsprechen-
des Gesetz, durch das die den Rechtsmittelzug betreffende Regelung
des § 5 Abs. 2 Umlagenordnung gedeckt wäre. Das gilt sowohl
hinsichtlich des Einspruches, über den die Landeskammer zu ent-
scheiden hat, als auch hinsichtlich der Beschwerde an die Bundes-
kammer. Auch für den Bereich der Selbstverwaltung gilt nämlich
Art. 18 Abs. 1 und 2 B-VG. So wie der Verfassungsgerichtshof in
seinem Erkenntnis vom 16. Dezember 1966,V 17/66 (Erk. Slg. Nr. 5438/
1966). aus Art. 18 B-VG. abgeleitet hat, daß ein Rechtsmittel gegen
Beschlüsse des Plenums der Rechtsanwaltskammer, über das wie-
derum das Plenum zu entscheiden hat, nur durch Gesetz eingerichtet
werden darf, ist aus Art. 18 B-VG. wohl auch abzuleiten, daß ein
Rechtsmittel gegen einen Bescheid der Landeskammer der gewerb-
lichen Wirtschaft, über das wiederum die Landeskammer zu ent-
scheiden hat, einer gesetzlichen Grundlage bedarf. Was den Rechtszug
an die Bundeskammer betrifft, ist auf die Erk. Slg. Nr. 4025/1961
und 4667/1964 hinzuweisen, aus denen hervorgeht, daß die Bundes-
kammer im allgemeinen nicht als Rechtsmittelinstanz gegenüber den
Landeskammem eingerichtet ist und daß ein solcher Rechtszug daher
einer speziellen gesetzlichen Regelung bedürfte.

Der letzte Satz des § 5 Abs. 2 Umlagenordnung, gemäß dem
- soweit nicht die voranstehenden Sätze Verfahrensvorschriften
enthalten - das AVG. gilt, scheint ebenfalls gesetzlich nicht gedeckt
zu sein. Auch Verfahrensregelungen dürfen durch Verordnung näm-
lich nur auf Grund von Gesetzen getroffen werden, wenn nicht
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ausnahmsweise die Verfassung dazu ermächtigt, diesbezüglich eine
selbständige Verordnung zu erlassen. Ein entsprechendes Gesetz
fehlt hier anscheinend."

3. a) Seinerzeit ging es also um Bedenken betreffend die Hierarchie
(weisungsmäßige Uber- und Unterordnung) innerhalb der beruflichen
Vertretung und um Bedenken hinsichtlich eines Ausschlusses der
staatlichen Aufsicht.

Es wurde nicht über Bedenken gegen die instanzenmäßige Gliede-
rung innerhalb der Kammerorganisation und auch nicht über Beden-
ken gegen die Bestimmung abgesprochen, daß im übrigen das AVG.
zu gelten habe.

b) Gemessen am diesbezüglichen Inhalt des Art. 140 B-VG. (vgl.
oben Dritter Teil, Abschnitt A Pkt. II Z. 3 lit. a) ergibt sich daraus,
daß entschiedene Sache im Sinne des § 19 Abs. 3 VerfGG. 1953, in
der Fassung der Novelle BGBLNI. 185/1964, nicht vorliegt.

B. Da § 57 Abs. 2 HKG. aufgehoben wird, fehlt dem § 3 Abs. 1
der Umlagenordnung jede gesetzliche Grundlage.

Die Verordnungsstelle ist wegen dieser Gesetzwidrigkeit aufzu-
heben (Art. 18 Abs. 2 B-VG.).

C. Den Stellen im § 51 Abs. 11 und 12 HKG., die Gegenstand des
Gesetzesprüfungsverfahrens waren, fehlt - wie ausgeführt (Dritter
Teil, Abschnitt Cl - nunmehr jeder normative Inhalt in bezug auf die
Grundumlage.

Den in Prüfung stehenden Teilen der Rahmenbestimmungen zur
Umlagenordnung und der Rahmenordnung der Kammer der gewerb-
lichen Wirtschaft für Wien mangelt daher - eine andere gesetzliche
Basis gibt es auch nicht - die gemäß Art. 18 Abs. 2 B-VG. erforder-
liche gesetzliche Deckung.

Wegen dieser Gesetzwidrigkeit sind die Verordnungsstellen auf-
zuheben.

D. Durch die Aufhebung des § 57 Abs. 2 HKG. und des § 3 Abs. 1
Umlagenordnung verliert der Beschluß der Fachgruppentagung der
Landesinnung Wien der Gebäudeverwalter, Realitätenvermittler und
Inkassobüros vom 5. Oktober 1966, betreffend die Grundumlage 1967,
die maßgebliche Rechtsgrundlage. Wegen des dadurch eintretenden
Mangels der nach Art. 18 Abs. 2 B-VG. erforderlichen gesetzlichen
Deckung ist der Beschluß gesetzwidrig. Er ist daher aufzuheben.


